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Institut für Rechtsmedizin

Vaterschaftsnachweis und 
Verwandtschaftsanalyse



Mein Kind?
Sind wir verwandt?

Stellt sich die Frage nach einer Vater- oder 
Verwandtschaft, kann eine Abstammungs-
analyse Gewissheit bringen. Dazu werden 
Regionen der DNA analysiert, denen bis heute 
noch keine biologische Funktion zugeordnet 
werden konnte. Somit können mit Hilfe einer 
Abstammungsanalyse weder Rückschlüsse 
auf genetische Erkrankungen gezogen noch 
Angaben zu äusserlichen Merkmalen wie Au-
genfarbe, Haarfarbe oder biogeographischer 
Herkunft gemacht werden. 

Komplexe Verwandtschaftsanalysen
Die angewendete Untersuchungsmethodik 
erlaubt auch die Abklärung von komplexen 
Verwandtschaftsverhältnissen, beispiels-
weise einer fraglichen Geschwister- oder 
Halbgeschwisterschaft. Nach Kenntnis-
nahme der von Ihnen zur Verfügung ge-
stellten Angaben und Unterlagen zu den 
Familienverhältnissen zeigen wir Ihnen in 
einem vorgängigen Gespräch das Vorgehen 
und die damit verbundenen Kosten auf.

Wie funktioniert die Analyse?
Aus den Abstrichen der Wangenschleim-
haut wird in mehreren Schritten die DNA 
aufgereinigt, vervielfältigt und analysiert. 
Dabei wird die Anzahl sich wiederholender 
Abschnitte der zu analysierenden Regionen 
bestimmt und als so genannte DNA-Merk-
male in Form von Zahlen definiert. Die 
Kombination dieser DNA-Merkmale ergibt 
das DNA-Profil. Die DNA-Profile der be-
teiligten Personen werden miteinander ver-
glichen und unter Berücksichtigung der Ver-
erbungsregeln interpretiert: Die beim Kind 
nachgewiesenen DNA-Merkmale (jeweils 2 
pro Region) werden immer zu einer Hälfte 
von der Mutter und zur anderen Hälfte vom 
biologischen Vater des Kindes vererbt.

Ablauf

Nehmen Sie bitte vor der Auftragser-
teilung Kontakt mit uns auf, damit wir 
prüfen können, ob alle Voraussetzun-
gen zur Durchführung einer Analyse 
gegeben sind (u. a. Einwilligung aller 
Beteiligten).

Senden Sie uns danach das ausgefüllte 
und unterschriebene Auftragsformu-
lar zu (bei nicht volljährigen Personen 
unterschreibt der gesetzliche Vertreter, 
bei einer Vaterschaft in der Regel die 
Mutter für das minderjährige Kind). Das 
Formular kann auf der Homepage des 
Instituts für Rechtsmedizin herunter-
geladen werden: 

Vor der Probenentnahme prüfen und 
dokumentieren wir Ihre Identität.  
Nehmen Sie deshalb unbedingt einen 
gültigen amtlichen Ausweis mit. Für die 
Erstellung Ihres DNA-Profils werden an-
schliessend mittels Wattestäbchen zwei 
Abstriche von der Innenseite der Wange 
entnommen. Die Untersuchungsresul-
tate werden Ihnen nach Abschluss der 
Untersuchungen per Post zugestellt.

Falls Sie danach Fragen zum Gutachten 
haben, stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.



Beispiel der Vererbung – Vaterschaft
Ein Kind weist in einer untersuchten 
Region die DNA-Merkmale 10 und 12 auf 
(siehe  Abbildung). Bei der Mutter werden 
in derselben Region die DNA-Merkmale 
10 und 11 festgestellt. Das DNA-Merk-
mal 10 des Kindes stammt somit von der 
Mutter, während das zweite DNA-Merk-
mal 12 vom biologischen Vater stammen 
muss. Wird also beim untersuchten Vater 
in der gleichen Region wie beim Kind das 
DNA-Merkmal 12 gefunden, kommt er als 
möglicher Kindsvater in Frage. Kann beim 
untersuchten fraglichen Vater hingegen 
das DNA-Merkmal nicht nachgewiesen 
werden, ist eine Vaterschaft unwahr-
scheinlich. Liegen in mehreren untersuch-
ten Regionen Ausschluss-Konstellationen 
vor, ist die Vaterschaft ausgeschlossen.

10 11 12 14

10 12

Zuverlässigkeit der Analyse
Die Ergebnisse einer DNA-Analyse werden 
entsprechend der Fragestellung biostatis-
tisch ausgewertet.

Im Fall einer Vaterschaft gilt diese bei einer 
berechneten Vaterschaftswahrscheinlich-
keit von 99.9% als erwiesen.

Gerichtsverwertbare Gutachten
Die Abteilung Forensische Genetik des In-
stituts für Rechtsmedizin Aargau ist nach 
der Norm ISO/IEC 17025 durch die Schwei-
zerische Akkreditierungsstelle akkreditiert 
(STS Verzeichnis-Nr. 0613), vom Bund 
als DNA-Analyselabor anerkannt und zur 
Durchführung von Abstammungsunter-
suchungen berechtigt. Jeder Auftrag wird 
nach den Richtlinien für Abstammungs-
begutachtungen der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Rechtsmedizin durchgeführt. 
Diese beinhalten unter anderem eine 
unabhängige Doppelanalyse.

Die von uns erstellten Gutachten sind  
gerichtlich anerkannt.

Vom Bund anerkannte Labore



Ort
Kantonsspital Aarau, Haus 4 Nord

Anreise
Es stehen beschränkt Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Bitte benützen Sie, wenn möglich,  
die öffentlichen Verkehrsmittel. Nehmen Sie den Bus Nr. 6 und fahren Sie bis zur Haltestelle  
Kantonsspital. Vom Bahnhof Aarau sind es 10 Gehminuten.

Institut für Rechtsmedizin
Forensische Genetik
Haus 4
062 838 64 62
abstammung@ksa.ch
ksa.ch/rechtsmedizin
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